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16-82/FWPL/
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Beschluss-
fassung

Unterschrift Datum Zahl

Legende
Kenntlichmachungen

Wald, auf Grünland Land- und ForstwirtschaftFO

Wald, auf anderen WidmungsflächenFO

Funk-, Sendestation

Elektrische Freileitung, mit Angabe der Spannung

KläranlageKA

Landesstraße B mit NummerbezeichnungLandesstraße B

Landesstraße L mit NummerbezeichnungLandesstraße L

ParkplatzP

Öffentliches Gebäude
Gemeindeamt

Baulichkeit unter DenkmalschutzBW-a
D

Pfeil für fließendes Gewässer

gemeindeeigene Liegenschaft

EuropaschutzgebietEuropa-
schutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet L
Name

Naturdenkmal, mit allfälliger Umrandung
des mitgeschützten BereichesND

BodendenkmalBD

Bahn Bauverbot innerhalb von 12 Metern von der Mitte des
äußersten Gleises (§38 Eisenbahngesetz 1957)
Öffentliche Eisenbahn

GewässerW

GrundwasserschongebietGW

Unterirdische Leitung, mit Signatur der Art der Leitung

Transformator

PumpwerkPW

TankstelleT

Bauland

Wohngebiete, mit Beschränkung auf 
zwei oder drei Wohneinheiten

BW-2WE
BW-3WE

Kerngebiete, mit dem 
Zusatz "Handelseinrichtungen"BK-H

HochbehälterHB

Verkehrsflächen

Private Verkehrsflächen,
   allfällig mit spezieller VerwendungVp

Öffentliche Verkehrsflächen,
   allfällig mit spezieller VerwendungVö

Zusatzbezeichnung -A mit Angabe einer Zahl:
Aufschließungszone gemäß Verordnungstext

Grünland
Land- und ForstwirtschaftGlf
erhaltenswertes Gebäude im Grünland,
Nummerierung analog zur Geb-Liste
Zusatzbezeichnungen B, C, D, E, F1/1

Geb

NaturschutzgebietN
Name

Überflutungsgebiet 100-jährliche Hochwasser
Ü

Wildbach rote GefahrenzoneWI

rote Zone
HQ 100

Zentrumszone

Wildbach gelbe GefahrenzoneWI

gelbe Zone

Abflussuntersuchungen II NÖ, Los. B.5,
Wien/Wolfsgraben/Kleine Tulln

WohngebieteBW

KerngebieteBK

BetriebsgebieteBB

AgrargebieteBA

Sondergebiete - besonderer ZweckBS-xxx

Aktualisierung aufgrund von Rodungsbewilligung auf Gst.-Nr. 286/1 und 286/4
KG Tullnerbach (GZ PLL1-V-172/010

Am Norbertinumbach gelten im Bereich zwischen der Unterführung der
Westbahnstrecke und der Einmündung in den Wienfluss neu berechnete
 Anschlaglinien für die rote Gefahrenzone
(Einzelgutachten des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und
Lawinenverbauung, GZ 248/V-Norbertinumbach-2020, 06.03.2020)

Am Norbertinumbach gelten im Bereich zwischen der Unterführung der
Westbahnstrecke und der Einmündung in den Wienfluss neu berechnete
 Anschlaglinien für die gelbe Gefahrenzone
(Einzelgutachten des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und
Lawinenverbauung, GZ 248/V-Norbertinumbach-2020, 06.03.2020)

Siedlungsgrenze, die bestehendes 
Siedlungsgebiet zur Gänze umschließtBW-a

Siedlungsgrenze entlang
einzelner BereicheBW-a

Grenzen
Gemeindegrenze (mit Angabe der 
angrenzenden Gemeinden)
Bezirksgrenze

Baulandumgrenzung

WasserflächenGwf

SportstättenGspo

SpielplätzeGspi

FriedhöfeG++

ParkanlagenGp

landwirtschaftliche VorrangflächeGlf-LV

Grüngürtel mit Funktionsfestlegung
(Zebrastreifen senkrecht, waagrecht oder schräg)Ggü-xxx

Ödland/ÖkoflächeGö

GärtnereienGg

dargestellt sind, ist eine Erweiterung der bestehenden bebauten Fläche
(Grundrissfläche) nur in einem Ausmaß von maximal 50% des bewilligten
Bestandes zulässig.
dargestellt sind, ist keine Erweiterung der bestehenden bebauten Fläche 
(Grundrissfläche), Wohnfläche oder Kubatur zulässig.
dargestellt sind, ist eine Erweiterung der bestehenden bebauten Fläche 
(Grundrissfläche) in einem Ausmaß von 50 m² zulässig. Die Nutzung der 
Gebäude für Wohnzwecke ist nicht zulässig.
dargestellt sind, ist keine Erweiterung der bestehenden bebauten Fläche 
(Grundrissfläche), Wohfläche oder Kubatur zulässig. Es ist ausschließlich 
die Nutzung als Stallgebäude oder Schuppen zulässig.
dargestellt sind, gilt eine maximale grundrissfläche von 300 m², bei
gewerblicher Nutzung von 400 m².

"B"

"C"

"D"

"E"

"F"

Für erhaltenswerte Gebäude im Grünland (Geb), die im Flächen-
widmungsplan mit der Zusatzbezeichnung ...

Freigabebedingungen für Aufschließungszonen

Vorliegen eines von der Gemeinde angenommenen Parzellierungs-
bzw. Bebauungskonzeptes und allenfalls eines ergänzenden 
Teilbebauungsplans. Das Bebauungskonzept beinhaltet die Ver-
pflichtung zur Errichtung von Niedrigenergiehäusern entsprechend der 
Südlage und die Nutzung der passiven und aktiven Sonnenenergie.

BW-2WE-A1

Vorhandensein der technischen Infrastruktur (Wasser, Kanal)
Sicherstellung der Verkehrserschließung gemäß § 16 Abs. 4 NÖ 
Raumordnungsgesetz 2014
Sicherstellung der Ver- und Entsorgungsanlagen
Rückbildung des verrohrten Gerinnes in ein offenes Gerinne, unter 
Beiziehung eines Landschaftsökologen und unter Zustimmung der 
Wasserrechtsbehörde, ausgenommen hievon ist die Straßenüberfahrt

Sicherstellung der ausreichenden Leistungsfähigkeit des Kreuzungs-
bereichs Neulengbacher Straße (B44) / Norbertinumstraße / Seestraße 
(verhandeltes Verkehrsprojekt)

BS-Biosphärenparkzentrum-A4

Sicherung gestaffelter Beginnzeiten des Unterrichts
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